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Anforderungskatalog Leistungen nach dem SGB II 
Informationen für die Bearbeitung des Antrags auf Bürgergeld 

ALLE zutreffenden Unterlagen sind (in Kopie) für ALLE BG-Mitglieder vorzulegen. 
Hinweise zum Datenschutz befinden sich im Merkblatt SGB II 
 
 

Welche Unterlagen gehören zum Antrag?  

 Aktueller Aufenthaltstitel 

 Geburtsurkunden oder Kinderausweis von Kindern bis zum Alter von 15 Jahren 

 Schulbescheinigungen bei Einschulung und ab dem 15. Lebensjahr 

 Immatrikulationsbescheinigung bzw. Exmatrikulationsbescheinigung 

 Aktuelle Caritas Meldung 

 JVA-Entlassungsschein und Arbeitsbescheinigung 

 Behindertenausweis 

 Heiratsurkunde (bei EU-Bürgern) 

 
Miete – Anlage KdU ausfüllen 

 aktuellen Mietvertrag / Untermietvertrag oder Mietbescheinigung oder aktuelle  

Mietangebotsbescheinigung (vom Vermieter auszufüllen) 

 Nachweis über monatliche Heizkosten und Nebenkosten, 

wenn nicht im Mietvertrag geregelt 

 Wohngeldbescheid (soweit vorhanden) 

 
Besitz einer Immobilie bei (teilweiser) Selbstnutzung –  

Anlage KdU und Anlage VM ausfüllen 

 Kaufvertrag/Grundbuchauszug der Immobilie 

 Darlehensverträge für die Immobilie 

 Nachweis über monatliche Schuldzinsen  

(Zins- und Tilgungsbeträge müssen getrennt ausgewiesen werden) 

 Nachweis über Heizkosten 

 Nachweis über die Höhe der Nebenkosten (Wasser/Abwasser, Müll, Grundsteuer, Schornsteinfeger,  

Brand- und Wohngebäudeversicherung, etc.) 

 
Besitz einer Immobilie wird nicht ausschließlich selbst genutzt –  

Anlage KdU und Anlage VM ausfüllen 

 Kaufvertrag der Immobilie 

 Nachweis über Schuldzinsen  

 Nachweis über den Verkaufswert der Immobilie 

 Nachweis über die aktuelle Restschuld 

 Nachweis über die Höhe der Mieteinnahmen (Mietverträge) 

Bitte wenden →  
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Geldanlagen – Anlage VM ausfüllen 

 Kontoauszüge der letzten drei Monate bis Antragsstellung auf Bürgergeld,  

von ALLEN bestehenden Konten (z.B. Girokonto, PayPal-Konto, usw.) 

Hinweise zum Datenschutz befinden sich im Merkblatt SGB II 

 Aktueller Guthabenstand von Sparbüchern 

 Nachweis über Sparbriefe / Aktien / Fonds / sonstige Wertpapiere 

 Nachweis über Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen  

(bisher eingezahlte Beiträge und aktueller Rückkaufswert) 

 Nachweis über Bausparverträge (mit letztem Bausparkontoauszug) 

 Vertrag und Nachweis über aktuellen Kontostand eines  

steuerlichen geförderten Altersvorsorgevermögens (Riesterrente) 

 Bescheid über Befreiungen der Rentenversicherungspflicht 

 Fahrzeugschein von ALLEN Fahrzeugen 

 

Einkommen – Anlage EK ausfüllen  

bzw. Einkommensbescheinigung durch Arbeitgeber ausfüllen lassen 

 Einkommenserklärung, Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag,  

Verdienstbescheinigungen der letzten 6 Monate, ggf. Kündigung  

 Nachweis über ehrenamtliche Tätigkeiten  

 Unterhaltstitel, Nachweis Unterhaltsvorschuss 

 Elterngeldbescheid, Kindergeldbescheide, Kinderzuschlagbescheide 

 KFZ-Versicherung (von ALLEN Fahrzeugen) oder Bus- bzw. Bahnfahrkarte 

 ALG II oder Bürgergeld Bescheide – vom aktuellen Jobcenter, sowie Umzugsgenehmigung 

 Krankengeldbescheid 

 BAB-Bescheid bzw. BAB-Ablehnungsbescheid 

 Mieteinnahme (Mietvertrag) bei Immobilienbesitz 

 Nachweis FSJ, FÖJ; Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) 

 BAföG und/oder Berufsausbildungsbeihilfe bzw. Ablehnungsbescheide 

 Rentenbescheid, Witwenrentenbescheid bzw. und oder Waisenrentenbescheid 

 Gewerbeanmeldung und bzw. Gewerbeabmeldung 

 Nachweis über Leistung an der Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) 

 Nachweis über Insolvenz 

 

Mehrbedarf 

 Mutterpass 

 Bescheide der Rehabilitationsträger 

 Bescheinigung für kostenaufwendige Ernährung  

(Zusatzblatt „Ärztliche Bescheinigung zur Anerkennung eines Mehrbedarfs für kostenaufwendige Ernährung“) 

 

Ausländer die nicht die EU-Freizügigkeit genießen 

 Arbeitsgenehmigung 

 Nachweis über die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 


